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BENUTZERHANDBUCH 

Vergabe von EPS-Berechtigungen 

 

Nach dem erfolgreichen Login in der Clearingplattform, finden Sie im Menü unter 

Stammdaten  den Unterpunkt EPS Berechtigungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laut AB-BKO werden für Mengen, die von Bilanzgruppen ein-/ausgespeichert, 

importiert/exportiert, bzw. als Produktionsmengen übernommen werden, externe Konten 

(sogenannte EPS Konten) geführt. Das Konzept der EPS Konten berührt die Ein-

/Ausspeisepunkte. Von den Eigentümern der EPS Konten können Berechtigungen zur 

Nutzung dieser EPS Konten vergeben werden.  

Die Nutzung von Ein-/Ausspeisepunkten erfordert ein Externes (EPS) Konto.  

Falls nicht ein eigenes, sondern ein fremdes Externes (EPS) Konto genutzt werden soll, einigt 

sich der BGV vorab bilateral mit dem Eigentümer des zu nutzenden EPS Kontos betreffend 

der Berechtigung.  

Der BGV ist verpflichtet, vorab die Nutzung des Externen Kontos (EPS) mit AGGM 

abzustimmen. 

Ihre Bilanzgruppen, welche ein Externes Konto darstellen, finden Sie im Menü unter 

Stammdaten / Bilanzgruppen   
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nachdem Sie die Funktion Suchen angeklickt haben, haben Sie folgende Ansicht: 

 

Bilanzgruppen mit Externen Konten haben den BG Subtyp „Extern“. 

 

In den Details der jeweiligen Bilanzgruppen finden Sie die Gültigkeit.  

Diese ist wichtig, da nur für aktive Bilanzgruppen EPS Berechtigungen vergeben werden 

können. 
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Wollen Sie die Gültigkeit einer nicht selbstverwalteten Bilanzgruppe überprüfen, so finden Sie 

diese unter Stammdaten / Bilanzgruppenübersicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Hilfe der Filterfunktionen finden Sie rasch die gewünschte Bilanzgruppe und können 

deren Gültigkeit überprüfen, diese muss ein Gültig von Datum aufweisen.  

 

Ist eine Bilanzgruppe ohne Datum in der Liste angeführt, so befindet sich diese noch im 

Registrierungsprozess und es kann erst nach Aktivierung durch AGCS, eine EPS-Berechtigung 

vergeben werden.  
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Alle in der Regelzone Ost eingerichteten Ein-/Ausspeisepunkte finden Sie ebenfalls im 

System. Im Menü Stammdaten / Übergabepunkte.  

 

Wichtig ist, dass Sie den richtigen Ein-/ Ausspeisepunkt für Ihre Berechtigung(en) finden bzw 

verwenden.  

Sind alle Prüfungen abgeschlossen, kann die Einrichtung der Berechtigungen begonnen 

werden, 

im Menü Stammdaten / EPS Berechtigungen 

 

Eine neue Berechtigung wird mittels NEU erstellt. 
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Sie wählen das entsprechende EPS-Konto, die Bilanzgruppe und den entsprechenden Ein-/ 

Ausspeisepunkt. 

 

Weiters wählen Sie den Verwendungszweck bei Ausspeisepunkten für Export 

 EXPORT für Mengen, die die Regelzone verlassen 

 EXPORT_TE gilt ausschließlich für Regelenergiemengen die die Regelzone verlassen  

 

bzw bei Einspeisepunkten für Import 

 

 IMPORT für Mengen, die in die Regelzone fließen 

 IMPORT_TE gilt ausschließlich für Regelenergiemengen, die in die Regelzone fließen 
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Abschließend vergeben Sie ein Datum ab dem Sie diese Berechtigung mittels Fahrplan 

nutzen möchten. 
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Wenn Sie Berechtigungen vergeben möchten, die bereits existieren, erhalten Sie 

eine Fehlermeldung. 

Ebenso können Berechtigungen, welche vom RZF bereits positiv geprüft wurden, 

nur mehr mittels Enddatum beendet werden, sofern dafür im Hintergrund noch 

keine Angebote vorhanden sind.  

Ungeprüfte Berechtigungen können beliebig verändert werden.  

 

Nach dem erfolgreichen Speichern, finden Sie Ihre eingestellte Berechtigung mit Status 

„nicht geprüft“ in der Liste. 

 

 
Erst nach der positiven Bestätigung durch den Regelzonenführer ist es möglich, für diesen 

Ein-/Ausspeisepunkt Fahrpläne anzumelden. 
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Den Status Ihrer Berechtigungen sehen Sie jederzeit in der Liste, dieser ist über die Filterbox 

einfach zu finden. 

 

 
 

Bitte beachten Sie, dass für Berechtigungen mit Status „Prüfung negativ“ KEINE 

Fahrpläne an diesen Ein-/Ausspeisepunkten angemeldet werden können!!! 

 

 

 

Bei Fragen zur EPS-Funktionalität, wenden Sie sich bitte an  

das Clearing Team der AGCS unter 0043 1 319 0701 486 oder p8er Email an office@agcs.at! 

mailto:office@agcs.at

